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von Stadtratin Dr. Regula Pestalozzi, die
ihr Amt unbestrittenermassen kompetent
verwaltet hat und lediglich an der «Haem-
merli-Affare» scheiterte. Hier kam weder
die Solidaritat der burgerlichen Wahler
noch jene der Frauen zum Tragen. Offen-
bar wird einer tlichtigen Frau ein einmali-
ger «Fehltritt» weniger verziehen als einem
Mann eine nicht Uber den Durchschnitt
hinaus reichende Amtsfuhrung.

Von den im Vorfeld der Wahlen von ver-
schiedenen Frauenorganisationen durch-
geflihrten Aktionen fand vor allem «unser»
Kleber ein gutes Echo, das sogar weit Uber
unsere Stadt hinaus reichte, indem Bestel-
lungen aus anderen Kantonen eintrafen.
Insgesamt wurden 13 000 Exemplare abge-
setzt, und es ist geplant, die Aktion bei
zukinftigen  Wahlgangen  fortzufihren.
Auch die gemeinsam veranstaltete Presse-
konferenz wurde gut besucht, und die Be-
richterstattungen dariiber waren durch-
wegs positiv. Weniger erfolgreich waren
die Wahler-Kafi; der Besuch war zum Teil
so schwach, dass fur die Zukunft neue
Formen gesucht werden mussen. M. B.

Nein zum neuen Gesetz liber den
Schwangerschaftsabbruch

Am 28. Mai 1978 muss das Volk uUber das
Bundesgesetz zum «Schutz der Schwan-
gerschaft und die Strafbarkeit des
Schwangerschaftsabbruches» abstimmen.
Uber diesem Gesetz stand nie ein glickli-
cher Stern. Nach zahen Diskussionen erst
fand es in den eidgenodssischen Raten
eine knappe Mehrheit, die aber nur als
rein politischer Kompromiss verstanden
werden kann. Zwar werden die Bedingun-
gen fur einen erlaubten Schwangerschafts-
abbruch erweitert, sie sind jedoch so ver-
klausuliert, dass sie keine echte Liberali-
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sierung der heutigen Regelung im Straf-
gesetzbuch bringen und damit keine der
Forderungen von Frauenverbanden erful-
len.

Grundsatzlich ist die passive wie die aktive
Abtreibung weiterhin verboten und wird
mit Gefangnis bzw. sogar mit Zuchthaus
bestraft. Beide Gesetze zahlen aber Aus-
nahmesituationen auf, die einen Schwan-
gerschaftsabbruch erlauben.

Heute haben wir zwar «nur» die medizi-
nische Indikation, diese aber ist recht
grosszigig formuliert; denn nach Art. 120
des schweizerischen Strafgesetzbuches
ist eine Abtreibung straflos «um eine nicht
anders abwendbare Lebensgefahr oder
eine grosse Gefahr dauernden schweren
Schadens an der Gesundheit von der
Schwangeren abzuwenden». Den Ent-
scheid, wann eine «grosse Gefahr dauern-
den schweren Schadens an der Gesund-
heit» besteht, Uberlasst das Strafgesetz
den behandelnden Arzten. Das hat ge-
samtschweizerisch zu einer sehr unter-
schiedlichen Praxis und einer ungleichen
Behandlung der Frauen gefuhrt.

Neue Indikationen

Wahrend die finf eher stadtischen Kan-
tone die liberale Auslegung der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) ubernom-
men haben, die unter Gesundheit ein
«physisches, psychisches und soziales

Wohlbefinden» versteht, anerkennen die
Arzte in den Ulberwiegend landlichen und
katholischen Kantonen praktisch nur den
dauernden schwersten korperlichen Scha-
den als legalen Abtreibungsgrund.

Im neuen Gesetz sind nun zwar die euge-
nische Indikation (ein Abbruch ist erlaubt,
wenn eine «ernste Gefahr einer dauern-
den schweren geistigen oder korperlichen
Schadigung des Kindes besteht») und die



gesetzliche Indikation (Abbruch bei Straf-
tatbestanden wie Notzucht, Schandung)
vorgesehen. Die medizinischen Abtrei-
bungsgrinde hingegen werden so ab-
schliessend und eng definiert, dass fur
die heutige Interpretation «soziales Wohl-
befinden» kein Raum mehr ist; dafiir wird
— und das ist die grundsatzliche Neue-
rung des Gesetzes — die Bedingung
«schwere soziale Notlage» in einem sepa-
raten Artikel beriicksichtigt: «Der Abbruch
der Schwangerschaft ist straflos, wenn zu
erwarten ist,
Schwangerschaft mit grosser Wahrschein-
lichkeit zu einer schweren, nicht anders
abwendbaren sozialen Notlage der
Schwangeren fiihren wirde.» Soweit
konnte das Gesetz eine fortschrittliche
Losung bedeuten und den Winschen vie-
ler Frauen entsprechen.

Nun kommt aber der Pferdefuss

Bedingung flir einen Abbruch aus sozialen
Grinden ist nicht nur ein zustimmendes
arztliches Gutachten, dieses muss noch
erganzt werden durch einen Sozialbericht,
der «von Personen zu erstatten (ist), die
fur diese Aufgabe geeignet sind». Die Per-
sonen, die zu einem solchen Bericht er-
méchtigt sind, werden vom Kanton in ein
Register aufgenommen.

Die schwangere Frau wurde also neu ver-
pflichtet, nach ihrem Gesprach mit dem
Arzt noch eine Sozialstelle aufzusuchen
und dieser in erniedrigender Weise ihre
Personlichkeitssphare, ihre familiaren Ver-
haltnisse, ihre sozialen und finanziellen
Note vorzulegen — und das in einem
Land, das z.B.das Bankgeheimnis hoch
halt! Die Frau musste ihr zukiinftiges Le-
ben moglichst tragisch oder den Vater
des Kindes moglichst schwarz schildern,
damit sie Gberhaupt mit einem Erfolg rech-
nen kann. Ein dann bewilligter Abbruch
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dass die Austragung der .

aber hatte innerhalb der ersten zehn Wo-
chen nach der Befruchtung zu geschehen;
nachher ist die Frist verpasst.

Ob der Gesetzgeber wohl auch nur einen
kurzen Moment versucht hat, sich in die
Lage der verzweifelten Frau zu versetzen,
die in ihrer Ausweglosigkeit ihre Schwan-
gerschaft abbrechen lassen mochte und
nun dieses entwlrdigende Prozedere uber
sich ergehen lassen muss?

Die Sozialberichte sind dem Kanton ein-
zureichen, der sie sichten kann und somit
die Moglichkeit hat, Direktiven auszuge-
ben und diese auch zu kontrollieren. So-
zialarbeiter, die sich nicht an die Vor-
schriften halten, kdnnen von der Liste ge-
strichen werden; damit aber ist einer
restriktiven Praxis, einer Praxis, die ohne-
hin negativ zur sozialen Indikation einge-
stellt ist, Tar und Tor geodffnet.

Die unterschiedliche Behandlung eines
Schwangerschaftsabbruches in den ver-
schiedenen Kantonen, die wir heute schon
beklagen und gerne mit der Fristenlosung
aufgehoben gesehen hatten, wird grosser
denn je. Viele Frauen, die ihre Schwanger-
schaft abbrechen lassen wollen, mussen
weiterhin ins Ausland pilgern, die Dunkel-
ziffer der unerlaubten Abbriche wird wei-
terhin ansteigen, und es missen noch
mehr Frauen eine schwere Gefahr fir Le-
ben und Gesundheit durch Laienabtrei-
bung in Kauf nehmen: Denn mit diesem
neuen Gesetz wird kein einziger uner-
laubter Abbruch verhindert, es wird einzig
und allein der lllegalitat vermehrt Vor-
schub geleistet.

Das aber wollen wir Frauen ganz entschie-
den nicht. Die heutige Regelung ist zwar
schlecht, das neue Gesetz aber mit seinem
eng formulierten Artikel liber die medizini-
schen Griinde und mit seinem Sozialbe-
richt ist noch schlechter und wir lehnen es



deshalb ab. Mit eipem Nein in die Urne
gilt es von zwei Ubeln das kleinere zu
wahlen.

Beim Nein dirfen wir aber nicht stehen
bleiben, wir mussen uns nun erst recht
und mit vereinten Kraften endlich flr Be-
ratungsstellen und einen besseren Mut-
terschutz einsetzen. Dr. L. Meyer-Frohlich

PR BRI A A TR R e PR S A N
Am 28. Mai kommt — neben anderen Vor-
lagen — das neue Bundesgesetz iiber den
Schwangerschaftsabbruch zur Abstim-
mung. Innerhalb kurzer Zeit miissen die
Befiirworter einer liberalen LOsung zwei
Abstimmungskdampfe bestreiten, liegt doch
der Urnengang iiber die Fristenlésung erst
acht Monate zuriick. Abstimmungskam-
pagnen kosten Geld und deshalb bitten
zwei Organisationen um lhre finanzielle
Unterstiitzung:

— das Referendumskomitee gegen das
Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch,
PC 40-654, Basel, und

— die Schweizerische Vereinigung fiir
straflosen Schwangerschaftsabbruch, PC
30-8770, Bern.

Wir iiberlassen es unseren Mitgliedern,
welcher Organisation sie eine Spende zu-
kommen lassen wollen, doch bitten wir:
Verpassen Sie den Gang zur Urne nicht
und bekraftigen Sie lhren Entscheid fiir
eine liberalere, gerechtere Losung durch

einen finanziellen Beitrag.
R B I T 0% R B Y 5 e v S B e el e

Frauenbuchladen — ein Erfolg

Seit anderthalb Jahren hat Zirich — wie
andere europaische und amerikanische
Stadte — seinen Frauenbuchladen. Er
wird von vier jungen, engagierten Frauen
geleitet und getragen, die mit einer Aus-
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nahme noch in anderen Berufen tatig sind,
als Typografin, als Lehrerin und als Re-
daktorin. lhre Mithilfe im Laden, abends
oder am freien Samstag, leisten sie ehren-
amtlich. Einzig Regula Schenk ist als
Buchhandlerin vom Fach und betreut den
Laden hauptberuflich.

Leicht ist der im Hochparterre des Hauses
Stockerstrasse 37 untergebrachte Frauen-
buchladen nicht zu finden, denn weder
eine prunkvolle Firmentafel noch ein at-
traktiv gestaltetes Schaufenster weisen
darauf hin. Lediglich ein Schaukasten
zeigt seit kurzem an, dass hier Bicher
verkauft werden. Und wer die Treppe
hochsteigt, die Aufforderung «Ziehen» an
der alten Ture befolgt, findet sich in ei-
nem kleinen Raum, dessen Gestelle, ver-
glichen mit den Regalen der grosseren
Konkurrenten, recht bescheiden wirken.
Sie enthalten vor allem Bucher, die von
Frauen fiir Frauen geschrieben wurden,
aber auch Zeitschriften, Postkarten, Po-
sters und Schallplatten.

Wie hat sich das Experiment eines Frauen-
buchladens in Zirich angelassen?, wollten
wir von Regula Schenk wissen. Man ist
mit der Entwicklung zufrieden und kann
feststellen, dass der Laden, fur den kaum
Propaganda gemacht wird, zunehmendes
Interesse findet. Kamen anfanglich vor al-
lem junge Kundinnen, sehen sich jetzt
Frauen jeden Alters unter den Bichern
um. Sie kommen zum Teil mit ganz kon-
kreten Wiinschen, zum Teil treffen sie ihre
Wahl erst, nachdem sie Buch um Buch
«beschnuppert» haben, andere wiederum
wollen beraten sein. Nicht selten befinden
sich die Frauen in einer ganz bestimmten
Lebenssituation — vor oder in der Schei-
dung etwa — und suchen einen gedruck-
ten Ratgeber, der ihnen bei der Losung
ihrer Probleme hilft. In solchen Fallen er-
weist sich das kleine, spezialisierte Sorti-



	Nein zum neuen Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch

